
D e r  L a n d r a t

V O R L A G E N  V O R L A G E N   Nr. 0428/2014 Jever, den 19.02.14

Sitzung/Gremium am:

Ausschuss für Bauen, Feuerschutz u. 
Mobilität

04.03.2014 öffentlich

Kreisausschuss des Landkreises Friesland 12.03.2014 nicht öffentlich
Kreistag des Landkreises Friesland 20.03.2014 öffentlich

Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:
Einrichtung einer Großtagespflegestelle in Jever

Beschlussvorschlag:

1. Dem Abschluss des Mietvertrages für Räumlichkeiten in der Mühlenstraße 59, Je-
ver, zur Einrichtung einer Großtagespflegestelle wird zugestimmt.

2. Die außerplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von rund 8.000 Euro für die An-
mietung von Räumlichkeiten in der Mühlenstraße 59, Jever, können aus dem FB-
Budget 61 gedeckt werden.  

3. Die außerplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 26.000 Euro für die Herrich-
tung der angemieteten Räume zu einer Großtagespflegestelle in der Mühlenstra-
ße 59, Jever, können durch die Aufstockung des laufenden Budgets mit Haus-
haltsermächtigungen des Vorjahres im Budget des FB 61 gedeckt werden. 

4. Der gestellte Förderantrag des Landkreises Friesland nach der „Richtlinie über die 
Gewährung von Zuwendungen für den Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder un-
ter drei Jahren“ bei der Niedersächsischen Landesschulbehörde wird zustimmend 
zur Kenntnis genommen.

0428/2014 Seite: 1 von 3



Finanzielle Auswirkungen:     Ja     

Gesamtkosten der 
Maßnahmen (ohne 
Folgekosten)

Direkte jährliche 
Folgekosten

 Finanzierung:

  Eigenanteil                 objektbezogene Einnahmen

Sonstige einmalige oder 
jährliche laufende 
Haushaltsauswirkungen

 34.000,00 €  7.000,00 €    

Erfolgte Veranschlagung:    Ja, mit €        X  Nein

im    Ergebnishaushalt     Finanzhaushalt    Produkt- bzw. Investitionsobjekt:

Vorlage ist in LiquidFriesland abgestimmt worden              ja, mit folgendem Ergebnis:

Teilnehmer:                 Zustimmung         Ablehnung         Enthaltung        Alternativvorschläge

Vorlage betrifft die demografische Entwicklung:             ja             nein

Falls ja, in welcher Art:

Vorlage bezieht sich auf  MEZ     Nr. HSP     Nr. 

             

    Sachbearbeiter                   Fachbereichsleiter  

Sichtvermerke:

             

     Abteilungsleiter               Kämmerei                             Landrat

Beratungsergebnis:

Einstimmig Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Kenntnisnahme Lt. Beschluss-
vorschlag

Abweichender 
Beschluss
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Begründung:

Der Landkreis Friesland sucht seit einiger Zeit nach Räumlichkeiten für die Einrichtung 
einer Kindertagesstätte für Mitarbeiterinnen des Landkreises Friesland. In der Mühlen-
straße 59 in Jever konnten hierfür geeignete Räumlichkeiten gefunden werden.
Nach eingehender Besichtigung durch Mitarbeiter/Innen des Jugendamtes und des Ge-
bäudemanagements sollen diese Räumlichkeiten nunmehr angemietet und für den 
Zweck der Kinderbetreuung für Kinder unter drei Jahren hergerichtet und entsprechend 
eingerichtet werden.
Die monatliche Kaltmiete beträgt 420 Euro zuzüglich Neben- und Betriebskosten. Weiter 
ist für die Vermittlung der Räume eine Maklercourtage zu zahlen, so dass für 2014 mit 
8.000 Euro an entsprechenden Aufwendungen zu rechnen ist.
Weiter sind die anzumietenden Räumlichkeiten in einem recht verwohnten Zustand. Die-
se müssen renoviert und für Kleinkinder entsprechend abgesichert hergerichtet werden. 
Auf Grund einer Kostenschätzung des Gebäudemanagements sind hierfür 26.000 Euro 
aufzuwenden.

Zusätzlich hat der Landkreis bereits bei der Niedersächsischen Landesschulbehörde 
einen Förderantrag nach der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für den 
Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren“ gestellt. Bei den vorgesehe-
nen Mindestausgaben von 33.000 Euro beträgt der vom Landkreis zu tragende Eigenan-
teil noch 8.000 Euro. Bei einer positiven Entscheidung über den Antrag ist eine Förde-
rung in Höhe von 25.000 Euro zu erwarten. Diese Mittel werden zur Beschaffung des In-
ventars wie zum Beispiel Küche, Möbel sowie Spielsachen genutzt.

Die Kosten für für diese außerplanmäßige Baumaßnahme können nicht mit den vorhan-
denen Haushaltsmitteln für das Jahr 2014 kompensiert werden.

Der Bedarf für diese Großtagespflegestelle in Jever ist ab Anfang Mai 2014 durch die 
Rückkehr von Müttern aus der Elternzeit bzw. dem Erziehungsurlaub gegeben. Da die 
anzumietenden Räume bis dahin her- und eingerichtet sein müssen, wurde mit den Vor-
bereitungen des Mietvertragsabschlusses ab 01.03.2014 und den entsprechenden Aus-
schreibungen, Auftragsvergaben und den Sanierungsarbeiten bereits begonnen.

Die Entscheidung über die Genehmigung außerplanmäßiger Ausgaben obliegt gemäß 
§ 58 NKomVG dem Kreistag; seine nächste Sitzung findet am 20. März 2014 statt.
Um zeitliche Verzögerungen beim Abschluss des Mietvertrages und der Vergabe der 
Aufträge zur vermeiden, bittet die Verwaltung darum, der Entscheidung über die außer-
planmäßige Ausgabe im Wege einer Eilentscheidung des Kreisausschusses nach § 89 
NKomVG zuzustimmen.

0428/2014 Seite: 3 von 3


